
Stand: 02.05.2024 15:06:21

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/22978

"Subsidiarität Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur

Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.

November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der

Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über

Abfalldeponien COM(2022) 156 final BR-Drs. 176/22"

Vorgangsverlauf:

1. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/23018 des BU vom 17.05.2022

2. Initiativdrucksache 18/22978 vom 24.05.2022

3. Beschluss des Plenums 18/23033 vom 31.05.2022

4. Plenarprotokoll Nr. 116 vom 31.05.2022



 

18. Wahlperiode 17.05.2022 Drucksache 18/23018 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Dr. Gerhard Hopp, Martin Schöffel, Alexander König 
u.a. CSU, 
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 18/22978 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien 
COM(2022) 156 final 
BR-Drs. 176/22 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Tobias Gotthardt 
Mitberichterstatter: Florian Siekmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie regionale Beziehungen federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst.  

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 54. Sitzung am 17. Mai 
2022 behandelt und einvernehmlich im Rahmen eines Umlaufverfahrens mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

 

Tobias Gotthardt 
Vorsitzender 
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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Gerhard Hopp, Martin Schöffel, Alexander König, Tanja 
Schorer-Dremel, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alfons Brandl, Alex Dorow, 
Wolfgang Fackler, Alexander Flierl, Karl Freller, Petra Högl, Dr. Franz Rieger, 
Thorsten Schwab, Klaus Steiner CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Eva 
Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, 
Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, 
Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion  
(FREIE WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG 
des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien 
COM(2022) 156 final 
BR-Drs. 176/22 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien; COM(2022) 156 final; 
BR-Drs. 176/22, Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Beratungen des Bundesrates auf die 
Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsbedenken hinzuweisen. Sie wird ferner aufge-
fordert, darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bun-
desrates finden. 

Im Einzelnen: 

Der Landtag unterstützt die mit dem Vorschlag verfolgten Ziele, einen besseren Schutz 
vor schädlichen Auswirkungen des Betriebs von Agrar- und Industrieanlagen zu errei-
chen, vor allem durch technologischen Wandel. Allerdings verletzt der Vorschlag das 
Subsidiaritätsprinzip. 

Nach Art. 4 Abs. 2 lit. e) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) liegt im Hauptbereich „Umwelt“ eine geteilte Zuständigkeit vor, sodass es der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bedarf. Die Auswirkungen von Umweltverschmut-
zung bleiben meist nicht regional beschränkt – eine grenzüberschreitende Wirkung ist 
möglich. Zudem stellen Umweltschutzanforderungen einen nicht unerheblichen Kosten-
faktor der Industrieproduktion dar. Würden Industrieanlagen innerhalb Europas nur na-
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tionalen und damit unterschiedlichen Anforderungsniveaus unterliegen, so wären nach-
teilige Wettbewerbsverzerrungen zu befürchten. Aus diesen Gründen scheint eine eu-
ropaweite Regelung im Grundsatz wünschenswert. Demgegenüber ist aber die vorge-
sehene Regelung des Art. 79a Abs. 4 der Industrieemissionsrichtlinie, in der ein Scha-
densersatzanspruch gegenüber Behörden mit einer Beweislastumkehr zugunsten des 
Anspruchstellers festgeschrieben werden soll, im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip 
abzulehnen. Der Europäischen Union kommt nicht die Kompetenz zu, solches zu re-
geln. Vorschriften zur Beweislastumkehr zur Durchsetzung von Schadensersatzansprü-
chen zählen zum Prozessrecht, das wiederum zur Rechtspflege eines Mitgliedstaats 
gehört. Eine europäische Rechtsetzungskompetenz ist hier nicht gegeben. 

Außerdem verstößt der vorliegende Vorschlag gegen den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit: 

─ Die vorgeschlagene Neufassung der Industrieemissionsrichtlinie sieht erstmals ver-
bindliche Vorgaben für die effiziente Ressourcennutzung bei industriellen Tätigkei-
ten vor. Dies stellt einen deutlichen Eingriff in die operative Unternehmensführung 
dar. Hinzu kommt, dass mit der Pflicht zur Erstellung eines Transformationsplans 
und dessen Veröffentlichung zusammen mit dem nun ebenfalls verpflichtenden Um-
weltmanagementsystem im Internet die Gefahr der Offenlegung strategischer Un-
ternehmensplanungen einhergeht. Diese Eingriffe sind unverhältnismäßig. 

─ Durch die deutliche Absenkung der Schwellenwerte in der Tierhaltung (150 Groß-
vieheinheiten – GVE) und die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die Rinder-
haltung wird eine Vielzahl der kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betriebe deut-
lich steigenden Verwaltungs- und Überwachungsnotwendigkeiten unterworfen. Ins-
gesamt ist ein deutliches Mehr an Bürokratie zu erwarten, das in keinem Verhältnis 
zum erwartbaren Nutzen steht. 

─ Die Orientierung von Emissionsgrenzwerten am unteren Ende der BAT-AEL würde 
zu einem sprunghaften Nachrüstungs- und Modernisierungsbedarf führen, der die 
Betriebe überfordern würde und damit ebenfalls unverhältnismäßig ist. 

─ Zuletzt könnte die Einführung eines eigens normierten Schadensersatzanspruchs, 
wie in Art. 79a Industrieemissionsrichtlinie vorgesehen, zu einer deutlich steigenden 
Klagelast führen, verstärkt noch durch die geplante Beweislastumkehr und die Zu-
lassung von Popularklagen. In Konsequenz könnte dies zu einem weiter steigenden 
Prüfungsaufwand führen und Genehmigungsverfahren weiter in die Länge ziehen. 

Schließlich ist die in der Neufassung von Art. 74 Abs. 2 Industrieemissionsrichtlinie vor-
gesehene Ermächtigung der Kommission, im Wege delegierter Rechtsakte die An-
hänge I und Ia zu ändern, entschieden abzulehnen. Damit verbunden wäre die Befugnis 
der Kommission, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie auf weitere Agrar- und In-
dustrietätigkeiten zu erweitern bzw. zu verschärfen, z. B. durch Aufnahme weiterer Tier-
haltungen (wie Pferde, Schafe) oder Reduzierung der Schwellenwerte für Tierhaltun-
gen, Brauereien usw. Für eine solche Ermächtigung ist weder eine Notwendigkeit er-
sichtlich noch eine kompetenzrechtliche Grundlage gegeben. Vielmehr würde sie er-
hebliche Rechtsunsicherheit und ggf. erheblichen nachträglichen Anpassungsbedarf 
der nationalen Rechtslage und der Vollzugspraxis bedeuten. Wesentliche Aspekte sind 
im Gesetz selbst zu regeln und nicht per delegiertem Rechtsakt durch die Kommission 
(s. Art. 290 AEUV). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Vorschlag das Subsidiaritätsprinzip in 
mehrfacher Hinsicht verletzt und vor allem ein außer Verhältnis stehendes Mehr an Bü-
rokratie für Mitgliedstaaten und Bürger bringen würde. Daher lehnt der Landtag den 
Vorschlag ab. In der heutigen Zeit muss es vielmehr darum gehen, Anreize zur Emissi-
onsvermeidung und zur Nutzung moderner Technologien zu setzen und Bürokratie ab-
zubauen. 

Der Beschluss des Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Eu-
ropäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag 
übermittelt. 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Gerhard Hopp, Martin Schöffel, Alexander König, 
Tanja Schorer-Dremel, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alfons Brandl, Alex Dorow, 
Wolfgang Fackler, Alexander Flierl, Karl Freller, Petra Högl, Dr. Franz Rieger, 
Thorsten Schwab, Klaus Steiner CSU, 

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Tobias Gotthardt, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Eva 
Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, 
Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, 
Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Ra-
tes vom 26. April 1999 über Abfalldeponien 
COM(2022) 156 final 
BR-Drs. 176/22 

Drs. 18/22978, 18/23018 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (inte-
grierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien, COM(2022) 156 final, 
BR-Drs. 176/22, Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsbedenken bestehen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Beratungen des Bundesrates auf die 
Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsbedenken hinzuweisen. Sie wird ferner aufge-
fordert, darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bun-
desrates finden. 

Im Einzelnen: 

Der Landtag unterstützt die mit dem Vorschlag verfolgten Ziele, einen besseren Schutz 
vor schädlichen Auswirkungen des Betriebs von Agrar- und Industrieanlagen zu errei-
chen, vor allem durch technologischen Wandel. Allerdings verletzt der Vorschlag das 
Subsidiaritätsprinzip. 

Nach Art. 4 Abs. 2 lit. e) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) liegt im Hauptbereich „Umwelt“ eine geteilte Zuständigkeit vor, sodass es der 
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Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bedarf. Die Auswirkungen von Umweltverschmut-
zung bleiben meist nicht regional beschränkt – eine grenzüberschreitende Wirkung ist 
möglich. Zudem stellen Umweltschutzanforderungen einen nicht unerheblichen Kosten-
faktor der Industrieproduktion dar. Würden Industrieanlagen innerhalb Europas nur na-
tionalen und damit unterschiedlichen Anforderungsniveaus unterliegen, so wären nach-
teilige Wettbewerbsverzerrungen zu befürchten. Aus diesen Gründen scheint eine eu-
ropaweite Regelung im Grundsatz wünschenswert. Demgegenüber ist aber die vorge-
sehene Regelung des Art. 79a Abs. 4 der Industrieemissionsrichtlinie, in der ein Scha-
densersatzanspruch gegenüber Behörden mit einer Beweislastumkehr zugunsten des 
Anspruchstellers festgeschrieben werden soll, im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip 
abzulehnen. Der Europäischen Union kommt nicht die Kompetenz zu, solches zu re-
geln. Vorschriften zur Beweislastumkehr zur Durchsetzung von Schadensersatzansprü-
chen zählen zum Prozessrecht, das wiederum zur Rechtspflege eines Mitgliedstaats 
gehört. Eine europäische Rechtsetzungskompetenz ist hier nicht gegeben. 

Außerdem verstößt der vorliegende Vorschlag gegen den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit: 

─ Die vorgeschlagene Neufassung der Industrieemissionsrichtlinie sieht erstmals ver-
bindliche Vorgaben für die effiziente Ressourcennutzung bei industriellen Tätigkei-
ten vor. Dies stellt einen deutlichen Eingriff in die operative Unternehmensführung 
dar. Hinzu kommt, dass mit der Pflicht zur Erstellung eines Transformationsplans 
und dessen Veröffentlichung zusammen mit dem nun ebenfalls verpflichtenden Um-
weltmanagementsystem im Internet die Gefahr der Offenlegung strategischer Un-
ternehmensplanungen einhergeht. Diese Eingriffe sind unverhältnismäßig. 

─ Durch die deutliche Absenkung der Schwellenwerte in der Tierhaltung (150 Groß-
vieheinheiten – GVE) und die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die Rinder-
haltung wird eine Vielzahl der kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betriebe deut-
lich steigenden Verwaltungs- und Überwachungsnotwendigkeiten unterworfen. Ins-
gesamt ist ein deutliches Mehr an Bürokratie zu erwarten, das in keinem Verhältnis 
zum erwartbaren Nutzen steht. 

─ Die Orientierung von Emissionsgrenzwerten am unteren Ende der BAT-AEL würde 
zu einem sprunghaften Nachrüstungs- und Modernisierungsbedarf führen, der die 
Betriebe überfordern würde und damit ebenfalls unverhältnismäßig ist. 

─ Zuletzt könnte die Einführung eines eigens normierten Schadensersatzanspruchs, 
wie in Art. 79a Industrieemissionsrichtlinie vorgesehen, zu einer deutlich steigenden 
Klagelast führen, verstärkt noch durch die geplante Beweislastumkehr und die Zu-
lassung von Popularklagen. In Konsequenz könnte dies zu einem weiter steigenden 
Prüfungsaufwand führen und Genehmigungsverfahren weiter in die Länge ziehen. 

Schließlich ist die in der Neufassung von Art. 74 Abs. 2 Industrieemissionsrichtlinie vor-
gesehene Ermächtigung der Kommission, im Wege delegierter Rechtsakte die An-
hänge I und Ia zu ändern, entschieden abzulehnen. Damit verbunden wäre die Befugnis 
der Kommission, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie auf weitere Agrar- und In-
dustrietätigkeiten zu erweitern bzw. zu verschärfen, z. B. durch Aufnahme weiterer Tier-
haltungen (wie Pferde, Schafe) oder Reduzierung der Schwellenwerte für Tierhaltun-
gen, Brauereien usw. Für eine solche Ermächtigung ist weder eine Notwendigkeit er-
sichtlich noch eine kompetenzrechtliche Grundlage gegeben. Vielmehr würde sie er-
hebliche Rechtsunsicherheit und ggf. erheblichen nachträglichen Anpassungsbedarf 
der nationalen Rechtslage und der Vollzugspraxis bedeuten. Wesentliche Aspekte sind 
im Gesetz selbst zu regeln und nicht per delegiertem Rechtsakt durch die Kommission 
(s. Art. 290 AEUV). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Vorschlag das Subsidiaritätsprinzip in 
mehrfacher Hinsicht verletzt und vor allem ein außer Verhältnis stehendes Mehr an Bü-
rokratie für Mitgliedstaaten und Bürger bringen würde. Daher lehnt der Landtag den 
Vorschlag ab. In der heutigen Zeit muss es vielmehr darum gehen, Anreize zur Emissi-
onsvermeidung und zur Nutzung moderner Technologien zu setzen und Bürokratie ab-
zubauen. 
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Der Beschluss des Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Eu-
ropäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bundestag 
übermittelt. 

Die Präsidentin  

 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄH

LER, CSU, der Abgeordnete Sauter (fraktionslos), FDP und AfD. Stimmenthaltung

en? – Abgeordneter Swoboda (fraktionslos). Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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